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Kundgemacht am 10. Februar 2021

Nr. 52   Interessensbekundungsverfahren: Betreiber -
suche für ein Breitbandnetz für den Planungsverband 12
– Pitztal

Nr. 53   Offenes Verfahren: Bautischlerarbeiten - Türsy-
steme für den Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus
Schwaz

Nr. 54  Direktvergabe: Umrüstung der Flutlichtanlage 
auf LED am Sportplatz Zirl für die Marktgemeinde Zirl

GERICHTSEDIKT

Bestellung einer Legalisatoins in Grundbuchssachen
für das Gebiet der Gemeinde Angath im Gerichtsbezirk
Kufstein

Amtsblatt der Behörden, Ämter und Gerichte Tirols

Nr. 48  Stellenausschreibung: Besetzung der Stelle ei-
nes/einer Ärztlichen Direktors/Ärztlichen Direktorin in
Teil- oder Vollzeit am Bezirkskrankenhaus Schwaz

Nr. 49  Kundmachung des Wahlleiters vom 4. Februar
2021 über die Entsendung von Vertrauenspersonen in
die Wahl-kommission Landwirtschaftskammer sowie das
Ausscheiden eines Ersatzmitgliedes und die Namhaft-
machung eines anderen Ersatzmitgliedes an dessen
Stelle

Nr. 50  Verlautbarung, Werttarif für Schlachtschweine im
Monat Februar 2021

Nr. 51   Verlautbarung, Werttarif für Geflügel im ersten
Halbjahr 2021

Amtlicher Teil

Nr. 48 • Bezirkskrankenhaus Schwaz BetriebsGmbH

STELLENAUSSCHRE IBUNG

Ärztlichen Direktors/Ärztlichen Direktorin
in Teil- oder Vollzeit

Die BKH Schwaz BetriebsGmbH ist für die medizinische
Versorgung der Bevölkerung im Bezirk Schwaz in Tirol ver-
antwortlich und stellt mit ca. 590 Mitarbeitern einen der größ-
ten Arbeitgeber im Bezirk dar. Das A.ö. Bezirkskrankenhaus
Schwaz ist ein Haus der Standardversorgung mit 254 Bet-
ten. Eine Gesundheits- und Krankenpflegeschule ist dem
A.ö. Bezirkskrankenhaus Schwaz angeschlossen.

Ab 1. November 2021 gelangt die Position eines/einer 
Ärztlichen Direktors/Ärztlichen Direktorin in Teil- oder
Vollzeit im Sinne der Bestimmungen des § 11 Abs. 3 Tiroler
Krankenanstaltengesetz zur Besetzung.

Wir sprechen insbesondere ambitionierte KlinikerInnen
an, die eine hohe Affinität für die Weiterentwicklung dieses
prosperierenden Krankenhauses mitbringen.

Ihre Aufgaben:
• Planung, Organisation und Überwachung des ärztlichen

Dienstes
• Gestaltende Mitwirkung bei der Adaptierung und Weiter-

entwicklung des medizinischen Lei-stungsangebots
• Etablierung und Weiterentwicklung von modernen Instru-

menten zur Sicherung der medizinischen Qualität
• Mitwirkung bei der Entwicklung und Etablierung von lei-

stungsfähigen Organisationsstrukturen
• Steuerung der Personalentwicklung im ärztlichen Dienst
• Überwachung der Einhaltung aller relevanten ärztlichen

Vorschriften
• Weiterentwicklung tragfähiger Kooperationsformen mit

dem niedergelassenen Bereich und anderen Krankenan-
stalten

• Förderung der berufsgruppenübergreifenden Zusammen-
arbeit

• Vertretung des Krankenhauses in medizinischen Fragen
nach außen

• Betriebswirtschaftliche Führung des Hauses als Teil der
Kollegialen Führung

Ihre Qualifikationen:
• Doktor/Doktorin med.univ.
• Approbation als Facharzt/Fachärztin in einem medizini-

schen Sonderfach des Klinischen Bereiches oder ius
practicandi mit jeweils mehrjähriger praktischer Erfah-
rung

• Erfahrung in der Führung einer medizinischen Abteilung
(Primariat) oder im Krankenhausmanagement

• Einschlägige Managementausbildung erwünscht
• Spezifische Kenntnisse des Tiroler Gesundheitswesens,

insbesondere der relevanten Versorgung – und For-
schungsstruktur

• Teamfähigkeit und soziale Kompetenz
• Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten
• Unternehmerisches Denken
• Konfliktfähigkeit
• Überzeugungskraft

Unser Angebot: Wir bieten Ihnen eine verantwortungs-
volle Führungsposition in einem modernen Krankenhaus mit
attraktiven Rahmenbedingungen.

Wenn Sie unser Angebot anspricht und Sie die genannten
Anforderungen erfüllen, so richten Sie Ihre aussagekräftige
schriftliche Bewerbung bis 7. März 2021 an: 

Geschäftsführung, MMag. Andreas Hoppichler, Swarovs-
kistr 1-3, 6130 Schwaz, E-Mail: andreas.hoppichler@kh-

schwaz.at, Tel: 05242/600/1700.
Gemäß § 7 Tiroler Landes-Gleichbehandlungsgesetz

2005 laden wir ausdrücklich qualifizierte Frauen zur Be-
werbung ein.

Schwaz, 4. Februar 2021

Amtssigniert. SID2021021035236 
Informationen unter: amtssignatur.tirol.gv.at



Nr. 49 • Amt der Tiroler Landesregierung • LW-LR-1/122-2020

KUNDMACHUNG
des Wahlleiters vom 4. Februar 2021 

über die Entsendung von Vertrauenspersonen
in die Wahlkommission Landwirtschaftskammer 
sowie das Ausscheiden eines Ersatzmitgliedes 

und die Namhaftmachung eines anderen 
Ersatzmitgliedes an dessen Stelle

Gemäß § 72 Abs. 2 letzter Satz iVm § 71 Abs. 7 sowie 
§ 71 Abs. 6 iVm § 71 Abs. 7 des Tiroler Landwirtschaftskam-
mer- und Landarbeiterkammergesetzes, LGBl. Nr. 72/2006,
zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 116/2020, wird 
kundgemacht:

In die Wahlkommission Landwirtschaftskammer wurden die
folgenden Vertrauenspersonen entsandt:

Christian Ortner
Alfred Enthofer

SR Ing. Sebastian Hager

Das Ersatzmitglied Ing. Konrad Kreuzer scheidet aus der
Wahlkommission Landwirtschaftskammer aus. Aufgrund des
Vorschlages der wahlwerbenden Gruppe „Tiroler Bauernbund“
tritt nunmehr 

Dr. Peter Raggl
als Ersatzmitglied an dessen Stelle in die Wahlkommission

Landwirtschaftskammer ein.
Innsbruck, 4. Februar 2021
Der Wahlleiter: Dr. Wallnöfer

Nr. 50 • Amt der Tiroler Landesregierung • LVD-TS/WERT/103-2021

VERLAUTBARUNG

Werttarif für Schlachtschweine 
im Monat Februar 2021

Gemäß § 52 des Tierseuchengesetzes vom 6. August 1909,
RGBl. Nr. 177, in der geltenden Fassung, wird der Werttarif
für die über behördliche Anordnung getöteten oder infolge
 einer behördlich angeordneten Impfung verendeten Schlacht-
schweine für den Monat Februar 2021 mit E 2,50 pro kg
(Netto preis) festgesetzt.

Die Festlegung des Werttarifes erfolgt nach Anhören der
Landwirtschaftskammer für Tirol unter Berücksichtigung des
pro kg berechneten durchschnittlichen Marktpreises.

Innsbruck, 3. Februar 2021
Für den Landeshauptmann: Dr. Kössler

Nr. 51 • Amt der Tiroler Landesregierung • LVD-TS/WERT/102-2021

VERLAUTBARUNG
Werttarif für Hausgeflügel 
im ersten Halbjahr 2020

Gemäß § 48 Abs. 1 Z 1 des Gesetzes vom 6. August 
1909, RGBl. Nr. 177/1909, betreffend die Abwehr und Tilgung
von Tierseuchen (Tierseuchengesetz -TSG) ist in bestimm-
ten Fällen bei Viehverlusten betreffend Geflügel eine Ent-
schädigung zu leisten.

Gemäß § 52a Abs. 2 TSG wird der Werttarif für Geflügel
nach Anhörung der Landes-Landwirtschaftskammer für das
erste Halbjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Umsatzsteuerpauschalierte Betriebe
Tarife für das 1. Halbjahr 2021

I . )  Hühne r :

1) bis 30 Wochen:
a) Legehühner – siehe Beilage zum Werttarif
b) Legehybrid-Elterntiere pro Stk. männlich oder weiblich –

siehe Beilage zum Werttarif
c) Masthybrid-Elterntiere pro Stk. männlich oder weiblich –

siehe Beilage zum Werttarif
d) Jungmasthühner - siehe Beilage zum Werttarif
e) Truthühner (Mast) - siehe Beilage zum Werttarif

II.) Gänse und Enten:

1) Gänse – Elterntiere pro Stk. männlich oder weiblich – 
siehe Beilage zum Werttarif

2) Mastgänse pro Stk. männlich oder weiblich – siehe 
Beilage zum Werttarif

3) Mastenten pro Stk. männlich oder weiblich – siehe 
Beilage zum Werttarif

III.) Strauße, Nandus und Emus:

1) Strauße: Pro Stück männlich oder weiblich € 102,47 + €
68,31 pro Monat bis zum vollendeten 2. Lebensjahr.

Zuchtstrauße: Ab dem 3. Lebensjahr bis zum 40. Lebens -
jahr € 2.732,54.

2) Nandus: Pro Stück männlich oder weiblich € 61,47 + 
€ 20,50 pro Monat bis zu einem ½ Jahr + € 11,67 pro Monat
bis zum vollendeten 2. Lebensjahr. 

Zuchtnandu ab dem 3. Lebensjahr € 382,56.
3) Emus: Pro Stück männlich oder weiblich € 122,97 + 

€ 40,95 pro Monat bis zu einem ½ Jahr + € 21,87 pro Monat
bis zum vollendeten 2. Lebensjahr. 

Zuchtemu ab dem 3. Lebensjahr € 751,45.

IV.) Biologische Geflügelhaltung:

Für Geflügel aus biologischer Haltung ist ein Zuschlag von
50 % zu gewähren.

Regelbesteuerte Betriebe
Tarife für das 1. Halbjahr 2021

I.) HÜHNER:

1) bis 30 Wochen:
a) Legehühner – siehe Beilage zum Werttarif
b) Legehybrid-Elterntiere pro Stk. männlich oder weiblich –

siehe Beilage zum Werttarif
c) Masthybrid-Elterntiere pro Stk. männlich oder weiblich –

siehe Beilage zum Werttarif
d) Jungmasthühner - siehe Beilage zum Werttarif
e) Truthühner (Mast) - siehe Beilage zum Werttarif

II.) Gänse und Enten:

1) Gänse – Elterntiere pro Stk. männlich oder weiblich –
siehe Beilage zum Werttarif

2) Mastgänse pro Stk. männlich oder weiblich – siehe 
Beilage zum Werttarif

3) Mastenten pro Stk. männlich oder weiblich – siehe 
Beilage zum Werttarif

III.) Strauße, Nandus und Emus:

1) Strauße: Pro Stück männlich oder weiblich € 90,68 + 
€ 60,45 pro Monat bis zum vollendeten 2. Lebensjahr.

Zuchtstrauße: Ab dem 3. Lebensjahr bis zum 40. Lebensjahr
€ 2.418,18.

2) Nandus: Pro Stück männlich oder weiblich € 54,40 + €
18,14 pro Monat bis zu einem ½ Jahr + € 10,33 pro Monat bis
zum vollendeten 2. Lebensjahr.

Zuchtnandu ab dem 3. Lebensjahr € 338,55.
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3) Emus: Pro Stück männlich oder weiblich € 108,82 + €
36,24 pro Monat bis zu einem ½ Jahr + € 19,35 pro Monat bis
zum vollendeten 2. Lebensjahr.

Zuchtemu ab dem 3. Lebensjahr € 665.

IV.) Biologische Geflügelhaltung:

Für Geflügel aus biologischer Haltung ist ein Zuschlag von
50 % zu gewähren.

Innsbruck, 4. Februar 2021
Für den Landeshauptmann: Dr. Kössler

Anlagen:
Beilage zum Werttarif Geflügel 

Umsatzsteuerpauschalierte Betriebe (siehe Seite 32-34)

Beilage zum Werttarif Geflügel 
regelbesteuerte Betrieb (siehe Seite 35-37)

Nr. 52 • Planungsverband 12 – Pitztal

I N TERESSENSBEKUNDUNGSVERFAHREN

Betreibersuche für ein Breitbandnetz

Der Planungsverband 12 – Pitztal, nimmt an der Breitband-
initiative des Landes Tirol teil und sucht im Namen der Gemein-
den Arzl im Pitztal, Wenns, Jerzens & St. Leonhard im Pitztal
für ihr im Aufbau befindliches passives Breitbandnetz Netzbe-
treiber nach dem Modell Passives Sharing. (https://www.
tirol.gv.at/arbeit-wirtschaft/wirtschaft-und-arbeit/breitbandof-

fensive-tirol/).
Jeder, der daran Interesse hat und insbesondere die flä-

chendeckende Versorgung von Haushalten und Unternehmen
mit hochwertigen Breitbandanschlüssen ausnahmslos für alle
Gemeinden des Planungsverbandes 12, Pitztal anbietet, kann
am Sitz des Planungsverbandes bei der Gemeinde Jerzens;
Ansprechpartner Obmann Bgm. Karl Raich unter gemeinde@
jerzens.tiol.gv.at bis zum 26. Februar 2021 sein Interesse
schriftlich bekunden.

Die Kriterien und Zulassungsvoraussetzungen, die Be-
schreibung des Netzes und der Leistungen etc. werden den
Interessenten in einem 2. Schritt übermittelt. 

Jerzens, 28. Jänner 2021
Der Obmann des Planungsverbandes 12, Pitztal

Bgm. Karl Raich

Nr. 53 • Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Schwaz

OFFENES  VERFAHREN
i m  O b e r s c h w e l l e n b e r e i c h  g e m ä ß  B Ve r g G

Bautischlerarbeiten - Türsysteme

Art des Auftrags: Bauleistung.
Auftraggeber: Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus

Schwaz.
Auftragsbezeichnung: Bautischlerarbeiten - Türsysteme
Beschreibung: Am Areal des Bezirkskrankenhauses

Schwaz wird das bestehende Mehrzweckgebäude abgebro-

chen und gleich Orts ein Neubau mit derselben Funktion er-
richtet. Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind die
Arbeiten für die Bautischlerarbeiten - Türsysteme.
Erfüllungsort: Bezirkskrankenhaus Schwaz, Swarovski-

straße 1, 6130 Schwaz.
Erfüllungszeitraum: Juni 2021 Zargenbeistellung, No-

vember bis Dezember 2021 Türsysteme
Abgabedatum: 24. Februar 2021, 12 Uhr.
CPV-Codes: 45421000-4.
Projektnummer: Bezirkskrankenhaus Schwaz, Neubau 

eines Mehrzweckgebäudes.
Auskünfte und Unterlagen: https://tirol-kliniken.vemap.

com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=197

Schwaz, 3. Februar 2021

Nr. 54 • Marktgemeinde Zirl

D IREKTVERGABE
m i t  v o r h e r i g e r  B e k a n n t m a c h u n g

Umrüstung der Flutlichtanlage 
auf LED am Sportplatz Zirl

Bezeichnung des öffentlichen Auftraggebers: Marktge-
meinde Zirl, Bühelstraße 1, 6170 Zirl.
Gegenstand der Leistung sowie Erfüllungsort und 

Leistungsfrist: Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED am
Sport platz Zirl, Bahnhofstraße 39, 6170 Zirl.

Leistungsfrist: Fertigstellung bis Juni 2021.
Hinweis, wo die Ausschreibungsunterlagen verfügbar

sind: per E-Mail Abrufbar unter der Adresse: erich.kurz@
visium3.at oder einsehbar in der Marktgemeinde Zirl, Bühel-
straße 1, 6170 Zirl.

Zirl, 2. Februar 2021

Gerichtsedikt

Republik Österreich 
Landesgericht Innsbruck 

Der Präsident

KUNDMACHUNG
200 Jv 480/20t

Mit Erlass des Präsidenten des Oberlandesgerichtes für
Tirol und Vorarlberg in Innsbruck vom 10. Dezember 2020,
1 Jv 6507 - 5 F/20 f, wurde infolge Enthebung der bisherigen
Legalisa torin Elisabeth Adler, Frau Judith Horngacher,
Bäuerin, 6321 Angath, Obere Dorfstraße 10, im Sinne des

Artikels X, § 4 des Gesetzes vom 17. März 1897, RGBl. Nr.
77, mit Wirksamkeit vom 4. Februar 2021 zur Legalisatorin
in Grundbuchssachen für das Gebiet der Gemeinde Angath
im Gerichtsbezirk Kufstein bestellt.

Innsbruck, 4. Februar 2021
Der Präsident des Landesgerichtes: 

i.v. Dr. Klaus Jennewein
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Anlage zur Verlautbarung Werttarif für Geflügel im ersten  Halbjahr 2021.
Umsatzsteuerpauschalierte Betriebe (Seite 30/31, Nr. 51)
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Anlage zur Verlautbarung Werttarif für Geflügel im ersten  Halbjahr 2021.
Umsatzsteuerpauschalierte Betriebe (Seite 30/31, Nr. 51)
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Anlage zur Verlautbarung Werttarif für Geflügel im ersten  Halbjahr 2021.
Umsatzsteuerpauschalierte Betriebe (Seite 30/31, Nr. 51)
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